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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die in der Kreisstadt Neunkirchen in der 
Saarbrücker Straße angesiedelte Fa. TER-
RAG GmbH hat den Bedarf zur Weiterent-
wicklung der bestehenden Deponie „Her-
mine“ in Neunkirchen-Wiebelskirchen ge-
äußert. 

Für das ehemalige Kohlenlager „Hermine“ 
im Stadtteil Wiebelskirchen wurde 2017 ein 
Bebauungsplan zur Errichtung einer De-
ponie, sowie für weitere gewerbliche Nut-
zungen aufgestellt. Mittlerweile ist der 
Standort für Gewerbe und als Deponie voll 
erschlossen. In Abstimmung mit dem Um-
weltministerium wurde für die Deponie in 
der Zwischenzeit ein weiteres Planfeststel-
lungsverfahren positiv durchgeführt. Als Er-
gebnis davon hat die Deponie die Zulas-
sung für die Deponieklasse II nach Deponie-
verordnung erhalten.

Die fachplanerische Einstufung als Deponie-
klasse 2 („DK“) verweist auf die nach der 
Deponieverordnung zulässigen Abfallarten 
und ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Auf DK-II-Deponien dürfen Abfälle mit ge-
ringem organischen Anteil abgelagert wer-
den, im vorliegenden Fall handelt es sich 
vorwiegend um Bauschutt, Bodenaushub, 
Asche und ähnliche Abfälle, die eine mittle-
re Schadstoffbelastung aufweisen. 

In der Kreisstadt Neunkirchen, sowie im ge-
samten Saarland besteht eine hohe Nach-
frage nach Entsorgungsmöglichkeiten für 
mineralische Abfälle. Mit der Deponie Her-
mine ist die Entsorgungssicherheit für DK II-
Abfälle im Saarland für die nächsten ca. 10 
Jahre abgesichert. Gerade für den Umbau 
der saarländischen Schwerindustrie auf kli-
maschonende Prozesse, ist die autarke Ent-

sorgungssicherheit im Saarland ein wesent-
licher und auch kostenrelevanter Standort-
vorteil. Der vorhandene Deponiestandort 
bietet in Kombination mit dem Abfallwirt-
schaftszentrum viele Synergieeffekte. Die 
Zufahrt erfolgt über die B41 und Autobahn 
A8, ohne dabei durch Ortslagen durchzu-
fahren. 

Im Nordwesten des aktuellen Betriebsge-
ländes befinden sich im direkten Anschluss 
weitere Eigentumsflächen der betreibenden 
Firma TERRAG GmbH, welche Gegenstand 
der Bebauungsplan-Erweiterung sind. 

Hier  kann die bestehende Deponie sinnvoll 
erweitert werden. Dabei soll die im aktuel-
len Bebauungsplan definierte maximale De-
poniehöhe nicht überschritten werden. Auf-
grund der dann insgesamt optimierten De-

Drohnenaufnahme von Südwesten mit Blick auf das Plangebiet
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ponieform kann durch die Erweiterung pro 
zusätzlich in Anspruch genommener Fläche 
ein überproportional hohes Deponievolu-
men hinzugewonnen werden, was in Bezug 
auf Flächenschonung als nachhaltig be-
zeichnet werden darf. Trotz der Tatsache, 
dass der derzeit genehmigte Bereich der 
Deponie eine Restlaufzeit von etwa zehn 
Jahren aufweist, wird die Entscheidung 
über eine potenzielle Erweiterung bereits zu 
diesem Zeitpunkt getroffen. Denn es ist an-
zumerken, dass sich der räumliche Umgriff 
der Deponie im Falle der Realisierung einer 
Erweiterung bereits im nächsten Bauab-
schnitt verändern würde. Um zukünftige 
Optionen nicht einzuschränken, erfolgt die 
Initiierung der Erweiterung des 
Bebauungsplanes mit gebührender Vorlauf-
zeit. Die bestehende Vereinbarung, einen 
spezifizierten Teil des Deponievolumens ver-
bindlich für die Gewährleistung der Entsor-
gungssicherheit des Saarlandes zu reservie-
ren, soll ebenso auf den Bereich der Erwei-
terung Anwendung finden.

Ebenso soll eine industrielle Reservefläche 
geschaffen werden, welche von der be-
stehenden Erschließung, sowie der Entfer-
nung zur nächstgelegenen Wohn bebauung 
profitieren wird.

Um zukünftige Mengenströme auch mit der 
Bahn umschlagen zu können, soll der be-
stehende Industriegleisanschluss reaktiviert 
und dafür der Umschlagplatz, sowie die 
Rangierflächen optimiert werden.

Nunmehr wird beabsichtigt, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erwei-
terung und planungsrechtliche Anpassung 
des in Rede stehenden Areals zu schaffen. 
Hierzu ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 126 „Ehemaliges 
Kohlenlager Hermine“ - 1. Änderung und 
Erweiterung erforderlich.

Der Bebauungsplan Nr. 126 „Ehemaliges 
Kohlenlager Hermine“ - 1. Änderung und 
Erweiterung ersetzt innerhalb seiner Teilgel-
tungsbereiche den Bebauungsplan „Ehe-
maliges Kohlenlager Hermine“ aus dem 
Jahre 2017.

Die genauen Grenzen der Geltungsbereiche 
des Bebauungsplanes sind dem beigefüg-
ten Lageplan zu entnehmen. Ursprungsplan 
und Erweiterung umfassen insgesamt eine 
Fläche von ca. 27 ha. Für sich genommen 
beträgt die Erweiterungsfläche ca. 4,1 ha. 
Der „Teilgeltungsbereich 1“ beträgt 5,9 ha, 
der „Teilgeltungsbereich 2“ ca. 0,8 ha. In 
Summe umfasst die 1. Änderung und Erwei-

terung des Bebauungsplans folglich 
ca. 6,7 ha.

Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen hat 
am 24.04.2024 nach § 1 Abs. 3 BauGB und 
§ 2 Abs. 1 BauGB die Einleitung des Verfah-
rens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 126 „Ehemaliges Kohlenlager Hermine“ 
- 1. Änderung und Erweiterung beschlos-
sen.

Parallel zum Bebauungsplan ist gem. §  2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung. (Der 
Umweltbericht wird erst nach der frühzeiti-
gen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 
1 BauGB fertiggestellt. Auf Basis der früh-
zeitigen Beteiligung wird zunächst der er-
forderliche Umfang und Detaillierungsgrad 
des Umweltberichts gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 
BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt. 

Die artenschutzrechtlichen Untersuchungen 
wurden durch das Büro für Landschaftsöko-
logie GbR, H.-J. Flottmann & A. Flottmann-
Stoll, Frohnhofer Straße 30, 66606 St. Wen-
del erarbeitet.

Flächennutzungsplan

Der aktuell rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Kreisstadt Neunkirchen stellt 
für den Erweiterungsbereich eine Waldflä-
che dar. Der vorliegende Bebauungsplan 
widerspricht damit teilweise dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. Aus die-
sem Grund wird für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes der rechtswirksame 
Flächennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB geändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt nordwestlich der Kreis-
stadt Neunkirchen, im Stadtteil Wiebels-
kirchen und grenzt direkt an die B 41.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
von 2017 inklusive der vorgesehenen Er-
weiterung wird wie folgt begrenzt: 

• Im Norden, Osten, Westen und Südwes-
ten durch bestehende Waldflächen.

• Im Süden verläuft der Geltungsbereich 
entlang der tangierenden B 41, sowie 
parallel gelegener Gehölzstrukturen.

Die Erweiterung bezieht sich lediglich auf 
das Flurstück Nr. 36/80 in Flur 33, Gemar-
kung Wiebelskirchen, nordwestlich des De-
poniekörpers und der bestehenden gewerb-
lichen Reservefläche, das ferner von Wald 
umgeben ist. Gleichzeitig wird der ur-
sprüngliche Bebauungsplan im Übergangs-
bereich zur Erweiterung geändert. Ein zwei-

ter Teilgeltungsbereich umfasst die Ände-
rung des östlich an den Wald angrenzenden 
Bereichs des Gleisumfelds. Die genauen 
Grenzen der Geltungsbereiche sind der 
Planzeichnung des Bebauungs planes zu 
entnehmen.

Nutzung des Plangebietes, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Gelände besteht derzeit aus 
Waldflächen, sowie aus durch den Deponie-
betrieb vorgeprägte Flächen. Angrenzend 
befindet sich aktuell die Deponie inklusive 
zugehöriger Nebenanlagen, Lagerflächen 
und -hallen für abfallwirtschaftliche Zwe-
cke, Verkehrs-, Grün- und untergeordnete 
Gehölzflächen und Bahnanlagen. Des Wei-
teren wird das gesamte Gebiet von 
Waldflächen umgeben.

Die zu überplanende Fläche befindet sich im 
Eigentum der TERRAG GmbH. 

Topografie des Plangebietes

Das Relief des Plangebietes zeichnet sich 
durch starke Höhenunterschiede aus. Dies 
resultiert aus den natürlichen Gegebenhei-
ten, Geländemodellierungen zur Nutzbar-
machung der Flächen, sowie durch die Erd-
bewegungen im Zuge der Verfüllung der 
Deponie.

Zur zweckmäßigen Nutzung des Plan-
gebietes werden weitere Geländemodellie-
rungen erforderlich sein. Im Endzustand 
wird der Deponiekörper eine Höhe von ca. 
310 m ü.NHN haben.

Aufgrund der ausgeprägten Topografie sind 
in der vorliegenden Planung Regelungen zu 
treffen, um die Höhenentwicklung zu koor-
dinieren bzw. bauplanungsrechtlich zuzu-
lassen.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Bebauungsplans inklusive Erweiterungsfläche; ohne Maßstab; Quelle: Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 © GeoBasis-DE / LVGL-SL (2024); Bearbei-
tung: Kernplan
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Verkehrsanbindung

Das Plangebiet verfügt bereits über gut aus-
gebaute, überwiegend private Verkehrsflä-
chen, welche an zwei Stellen in die B  41 
münden. Da die bestehende Verkehrsinfra-
struktur bei der bestehenden Auslastung 
nicht im Ansatz Kapazitätsengpässe erken-
nen lässt und nur Ziel- und Quellverkehr 
einer definierbaren Nutzergruppe zu erwar-
ten ist, genügt die bestehende Erschließung 
auch für die geplante Änderung und Erwei-
terung des Bebauungsplans. Durch die De-
ponieerweiterung wird kein zusätzliches 
Lieferverkehrsaufkommen erzeugt, da sich 
lediglich die Laufzeit der Deponie verlän-
gert.

Über die B  41 besteht eine direkte 
Anbindung an das örtliche und überörtliche 
Verkehrsnetz (A 8 Anschlussstelle 23 „Spie-
sen“). 

Um zukünftige Mengenströme auch mit der 
Bahn umschlagen zu können, soll der be-
stehende Industriegleisanschluss reaktiviert 
und dafür der Umschlagplatz und die Ran-
gierflächen optimiert werden.

Weiterer öffentlicher Erschließungsanlagen 
bedarf es zur Realisierung der Planung 
nicht.

Ver- und Entsorgung

Die für eine gewerbliche Nutzung erforder-
liche Ver- und Entsorgungsinfrastruktur ist 
in der bestehenden Deponie und somit im 
Umfeld des Plangebietes bereits vorhanden.

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 
Das aus dem Plangebiet des 
Bebauungsplanes kommende Schmutzwas-
ser wird westlich der Kläranlage in den letz-
ten Schacht des Hauptsammlers vor der 
Kläranlage eingeleitet. Bis zum Erreichen 
eines zu hohen Abwasseranfalls wird die 
Schmutzwasserentsorgung über eine ab-
flusslose Grube realisiert.

Das aus dem Plangebiet kommende Regen-
wasser wird in dem nördlich der Zufahrt an-
geordneten Regenrückhaltebecken zwi-
schengespeichert und gedrosselt in den 
Längsentwässerungskanal des LfS eingelei-
tet. Die gemäß Merkblatt DWA-M 153 er-
forderliche Regenwasserbehandlung (z.  B. 
Sedimentationsanlage) vor der Einleitung in 
den Sinnerbach, erfolgt zusammen mit dem 
Straßenwasser in dem vorhandenen Regen-
rückhaltebecken des LfS.

Die nach § 49a SWG geltenden Vorgaben  
zur Beseitigung des Niederschlagswassers 
(Nutzung, Versickerung, Verrieselung, Ein-
leitung des Niederschlagswassers in ein 
oberirdisches Gewässer) sind damit erfüllt.

Drohnenaufnahme von Westen mit Blick auf das Plangebiet
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Überörtliche Planungsvorgaben der Raum- und Fachplanung;  
naturschutzrechtliche Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Bei der Kreisstadt Neunkirchen handelt es sich nach dem LEP Siedlung um ein Mittelzen-
trum innerhalb der Siedlungsachse 1. Ordnung. Neunkirchen ist der Kernzone des Ver-
dichtungsraums zugeordnet.

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (G 27) Mittel- und Grundzentren sollen u.a. als Wirtschaftsschwerpunkte gestärkt 
und weiterentwickelt werden: erfüllt

• (Z 71) in unmittelbarer Nähe von Schienenwegen ist zu prüfen, ob ein Schienenan-
schluss möglich und sinnvoll ist: erfüllt, Reaktivierung wird durch Planung möglich

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm Für den bisherigen Wald werden folgende Funktionszuweisungen oder Entwicklungsvor-
schläge getroffen:
• Sicherung historisch (alter) Waldstandorte
• Festlegung von Grünzügen
• Waldachse im Ordnungsraum
• Natur- und Kulturerlebnisraum
• keine weiteren Funktionszuweisungen oder Entwicklungsvorschläge

Abfallwirtschaftsplan (Teilplan Siedlungsabfälle) 2022 - Fachplanung

• „Der EVS betreibt aktuell (2022) drei DK II-Deponien mit einer Restkapazität von 
ca. 240.000  m³. Der Verband beabsichtigt, die Deponien in den nächsten Jahren 
zu schließen. Die Deponie Merzig-Fitten ist bereits verfüllt, die Kapazität der De-
ponie Illingen wird im Laufe des Jahres 2022 erschöpft sein und auch die Deponie in 
Mandelbachtal-Ormesheim soll in den nächsten 5 Jahren verfüllt werden.

• Mit der Verfüllung der Deponie Mandelbachtal-Ormesheim steht auch das bislang 
dort betriebene Revisions- und Auffanglager nicht mehr zur Verfügung. Der EVS hat 
sich zwischenzeitlich am Standort der Deponie Hermine entsprechende Lagerkapazi-
täten des Abfallwirtschaftszentrums der Fa. Terrag vertraglich gesichert.

• Die Fa. Terrag hat für den als DK I-Deponie genehmigten, aber nach DK II-Standard 
erschlossenen Standort Hermine eine Zulassung als DK II-Deponie beantragt und 
will ein Drittel des Deponievolumens von insgesamt 916.000 m³ für die Ablagerung 
von DK II-Abfällen nutzen sowie mit dem EVS einen langfristigen Entsorgungsvertrag 
schließen. In diesem Fall stünde im Saarland im Planungszeitraum eine weitere DK II-
Deponie mit einer Kapazität von ca. 305.000 m³ und insgesamt ein DK II-Volumen 
von ca. 550.000 m³ zur Verfügung“

• Dieser Fall ist inzwischen eingetreten, es gibt die Planfeststellung (abfallrechtliche 
Genehmigung) für die DKII-Deponie und es gibt einen Vertrag der TERRAG mit dem 
EVS

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• wird nach Vorlage des Entwurfs des Umweltberichts ergänzt

Regionalpark Regionalpark Saar (damit aber keine restriktiven Wirkungen verbunden)

LIK Nord Die Maßnahmenfläche liegt innerhalb des Landschaftsgebietes des vom BfN geförderten 
Projektes LIK Nord (außerhalb der Kernzone).

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Naturparks, Na-
tionalparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • wird nach Vorlage des Entwurfs des Umweltberichts ergänzt

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere ist zu beachten, d.h. Rodungen 
sind in der Zeit vom bis zum 01. März bis zum 30. September untersagt

Umweltzustand/-merkmale

Kurzbeschreibung der Umwelt und ihrer 
Bestandteile (Schutzgüter)

• wird nach Vorlage des Entwurfs des Umweltberichts ergänzt

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Alle im Saarland vorkommenden Fledermausarten sind als Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie gemäß § 44 BNatSchG europäisch streng geschützt. Neben den zwei metho-
disch nicht näher bestimmbaren Gruppen (Myotis, Nyctaloid) wurden konkret Breitflügel-
fledermaus, Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler und Zwergfledermaus im Betrach-
tungsraum ermittelt.

Alle heimischen europäischen Vogelarten sind gemäß § 44 BNatSchG vom Grundsatz her 
wie europäisch streng geschützte Arten zu behandeln. Hinsichtlich der artenschutzrecht-
lichen Belange sind dabei – unter grundsätzlicher Beachtung des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 
BNatSchG (Tötungsverbot) – vorrangig die wertgebenden, rückläufigen oder seltenen 
Vogelarten (Rote Listen, Vogelschutzrichtlinie, Bundesartenschutzverordnung, EG-Verord-
nung) zu berücksichtigen.

Als konkret wertgebende Brutvogelart im aktuellen Betrachtungsraum tritt somit ledig-
lich der Star auf. Bei allen übrigen festgestellten Arten handelt es sich um anpassungsfä-
hige, ubiquitäre und somit häufigeren Brutvogelarten bzw. Nahrungsgäste oder Durch-
zügler (darunter auch wertgebende Arten, wie Sperber, Mäusebussard, Waldkauz, Mehl-
schwalbe* [jeweils Nahrungsgäste, *davon überfliegend] bzw. Mäusebussard, Mehl-
schwalbe, Wacholderdrossel [jeweils Durchzügler]).

Innerhalb der Herpetofauna kommt unter den Reptilien als europäisch streng geschützte 
Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie die Mauereidechse, unter den Amphibien die Ge-
burtshelferkröte vor.

Die nach § 44 BNatSchG europäisch streng geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie sowie alle weiteren heimischen europäischen Vogelarten im Betrachtungs-
raum) sind im Weiteren in einem Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP) unter Ausarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zur Vermeidung bzw. wei-
testgehenden Minimierung der einschlägigen Verbotstatbestände (vgl. Kapitel 2 der fau-
nisitischen Untersuchung) zu betrachten. Alle weiteren Arten(-gruppen) (z.B. besonders 
geschützte oder national streng geschützte Arten, Rote Liste-Arten) sind im Rahmen der 
Eingriffsregelung zu berücksichtigen.

Umwelthaftung

• wird nach Vorlage des Entwurfs des Umweltberichts ergänzt
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Darstellung: Fläche für die Landwirtschaft und geplante gewerbliche Baufläche (Quel-
le: Kreisstadt Neunkirchen), Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist nicht erfüllt; 
parallele Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches 
(Schwarze Balkenlinie)

Bestand:

Teiländerung:
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Kriterium Beschreibung

Geltender Bebauungsplan

Ehemaliges Kohlenlager Hermine (2017) Maßgebliche Festsetzungen:

• Gewerbegebiet: GRZ 0,8 - BMZ 10,0 - Baugrenzen

• Sonstiges Sondergebiet (SO 1) Zweckbestimmung „Zwischenlagerung Behandlung 
und Verarbeitung von mineralischen Abfällen“: GRZ 1,0 - maximale Anlagenhöhe 
von 310 m ü NHN - 100% überbaubare Grundstücksfläche - Anpflanzungen zur 
Rekultivierung

• Sonstiges Sondergebiet (SO 2) Zweckbestimmung „Behandlung/Verarbeitung/Um-
schlag“: GRZ 0,8 - BMZ 10,0 - Baugrenzen

Quelle: Kreisstadt Neunkirchen
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Planungsalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Pla-
nungserfordernisses, die kritische Würdi-
gung sich aufdrängender Standort-
alternativen, sowie in Grundzügen alterna-
tive Formen der Bodennutzung und Er-
schließung. Dadurch wird sichergestellt, 
dass der geplante Standort private und öf-
fentliche Belange so gering wie möglich be-
einträchtigt (Verträglichkeit) und die Pla-
nungsziele am besten erreicht. 

In der Kreisstadt Neunkirchen sowie im ge-
samten Saarland besteht eine hohe Nach-
frage nach Entsorgungsmöglichkeiten für 
Abfälle, insbesondere im Bausektor. Über-

dies ist in der Kreisstadt ein kontinuierlicher 
Bedarf an Industrieflächen festzustellen, der 
auf die industrielle Arbeitsplatzstruktur zu-
rückzuführen ist und die Ausweisung zu-
sätzlicher Flächen für Industriebetriebe not-
wendig macht. Schließlich verfügt die Kreis-
stadt Neunkirchen nur noch über wenig Flä-
chen zur Ansiedlung von Industriebetrieben, 
die das immissionsschutzrechtliche Tren-
nungsgebot gem. § 50 BImSchG zum Woh-
le schutzbedürftiger Nutzungen erfüllen. 
Ferner liegt in der Gemarkung Wiebels-
kirchen das Industriegebiet „Vogelsbach“ , 
innerhalb dessen jedoch nur noch ca. 4 ha 
verfügbar sind. 

Daher wird die Notwendigkeit der Auswei-
sung von Bauland unterstrichen, um dem 
anhaltenden Bedarf zur Entsorgung von Ab-
fällen, sowie der Ansiedlung von Industrie-
betrieben gerecht zu werden.

Bei der geplanten Erweiterung der Deponie 
liegt überdies eine so starke Standortbin-
dung vor, dass eine Standortalternativen-
prüfung nicht sinnvoll wäre. Es ist ein un-
mittelbarer räumlicher Zusammenhang zum 
bestehenden Deponiekörper erforderlich, 
um den Nutzungszeitraum der Deponie zu 
verlängern. Die Anordnung der Deponie-Er-
weiterung bietet überdies den Vorteil, dass  
sich der im Stadt- und Landschaftsbild 
wahrnehmbare Eindruck der Deponie nicht 
gegenüber der bisherigen Anordnung ver-
ändert. Es findet lediglich eine „Verlänge-
rung“ Richtung Norden statt, die durch die 
Topografie und den umliegenden Wald 
nicht einsehbar ist. Dies wird dadurch deut-
lich, dass der bislang geplante Hochpunkt 
im Endzustand von 310  m ü.NHN nicht 
überschritten wird.

Drohnenaufnahme von Nordosten auf das bestehende Gelände
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Bestehende DK-II-Deponien genügen zu-
dem nicht, um den Entsorgungsbedarf des 
Saarlandes zu befriedigen. Die Deponie 
Merzig-Fitten ist bereits verfüllt, der DK-II-
Anteil der Deponie Illingen war im Jahr 
2022 erschöpft und die Deponie Mandel-
bachtal-Ormesheim soll innerhalb der 
nächsten drei Jahre verfüllt werden. Somit 
fallen diese bisherigen Deponien als Alter-
nativen weg. Der Standort in Neunkirchen 
soll daher über seinen bislang absehbaren 
Verfüllhorizont von 10 Jahren länger nutz-
bar werden. Dies stellt zudem einen volks-
wirtschaftlichen Gunstfaktor dar, da mit zu-
rückgehenden Entsorgungs kapazitäten 
weitere Distanzen zur Entsorgung und so-
mit steigende Transportkosten (hier primär 
im Bausektor) einhergehen. 

Für Industrienutzungen gibt es ferner keine 
anderen naheliegenden Flächen, die sich für 
eine Neuausweisung anbieten würden. 
Weitere mögliche Standorte im 
Außenbereich, die nicht der Land- oder 
Forstwirtschaft zugehörig sind, sind auf-
grund von naturschutzfachlichen Restriktio-
nen ausgeschlossen. Dies führt dazu, dass 
primär forstwirtschaftliche Flächen als 
potenzielle Standorte in Frage kommen. 
Sollte diese Option nicht verfolgt werden, 
wäre die verfolgte Planung in der Kreisstadt 
nicht umsetzbar.

Folgende Faktoren sprechen zusammenfas-
send für die Erweiterung des Standorts: 

• Es ist die standortgebundene Erweite-
rung der bestehenden Deponie, sowie 
bestehender, gewerblich nutzbarer Flä-
chen geplant.

• Vorprägung durch Nutzung als Deponie. 

• Der Standort zeichnet sich darüber hin-
aus durch seine Lage abseits empfindli-
cher Nutzungsarten, wie beispielsweise 
dem Wohnen aus.

• Das Plangebiet verfügt durch die be-
stehende Deponie bereits über eine ge-
eignete Erschließung und bestehende 
Verkehrsanbindung.

• Das Plangebiet verfügt über eine sehr 
gute Anbindung an das überörtliche 
Verkehrsnetz durch die A 8-Anschluss-
stelle „Spiesen“.

• Keine größeren naturschutzfachlichen 
Restriktionen.

Städtebauliche Konzeption

Zentrales Ziel des vorliegenden 
Bebauungsplanes ist die Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Er-
weiterung der bestehenden Deponie der Fa. 
TERRAG GmbH innerhalb des Plangebietes, 
die Schaffung einer industriellen Reserveflä-
che, sowie die Schaffung der Voraussetzun-
gen zur Aktivierung des brachliegenden 
Bahnanschlusses.

Die Deponie-Erweiterung wird so gestaltet, 
dass die im aktuellen Bebauungsplan fest-
gelegte maximale Deponiehöhe nicht über-
schritten werden kann. Durch eine optimier-
te Form der Deponie kann ein überpropor-
tional hohes Deponievolumen geschaffen 
werden, was als nachhaltig anzusehen ist, 
da es die Nutzungseffizienz der Fläche ma-
ximiert. Nach Abschluss der geplanten Ver-
füllungen und Aufgabe der Nutzung als De-
ponie wird diese rekultiviert. Die Verfüllung 
der Deponie erfolgt in Abschnitten, von Os-
ten nach Westen. Um einen frühzeitigen 
Sichtschutz zu gewähren, wurde bereits die 
Deponieböschung im Süden aufgebaut und 
anschließend bepflanzt, sodass dahinter die 
Verfüllung in Richtung Norden fortgesetzt 
werden kann.

Ein weiterer Aspekt des Konzepts ist die 
Schaffung einer industriellen Reservefläche, 
die von der bestehenden Erschließung und 
der Entfernung zur Wohnbebauung profi-
tiert.

Um den zukünftigen Umschlag von Abfall-
mengen auch per Bahn zu ermöglichen, 
werden die Voraussetzungen zur Reaktivie-
rung des bestehenden Industriegleisan-
schlusses geschaffen und dafür der Um-
schlagplatz, sowie die Rangierflächen opti-
miert.
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§  1-14 
BauNVO

Gewerbegebiet (GE 2)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO

Für das Gleisumfeld westlich des Waldes 
wird als Art der baulichen Nutzung ein Ge-
werbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 
Dabei wird eine Gliederung des Gewerbe-
gebietes nach den besonderen Bedürfnis-
sen gewerblich genutzter Bahnanlagen vor-
genommen. Zur Reaktivierung des be-

stehenden Gleisanschlusses und der Opti-
mierung der Rangierflächen bedarf es einer 
geringfügigen Verlegung des Gleisbetts. Es 
soll ein Güterumschlagplatz am Gleisan-
schluss des Areals „ehemaliges Kohlenlager 
Hermine“ geschaffen werden. Ein Gleisan-
schluss und ein gleisgebundener Güterum-
schlagplatz sind aufgrund geometrischer 
Zwänge des Gleisbogens nur in diesem Be-
reich realisierbar. Zulässig sind daher neben 
Bahnanlagen lediglich Gewerbebetriebe al-
ler Art, einschließlich Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom oder Wärme aus solarer 
Strahlungsenergie oder Windenergie, sowie 
von Lagerhäusern, Lagerplätzen und öffent-
lichen Betrieben. Dies gewährleistet eine 

hinreichende Flexibilität, sollte der Bahnan-
schluss doch nicht reaktiviert werden, er-
möglicht die Errichtung des vorgesehenen 
Güterumschlagplatzes und sichert den Ge-
bietscharakter des Gewerbegebietes.

Aus dem Katalog der allgemein zulässigen 
Nutzungen werden Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Anlagen für sportli-
che Zwecke und Tankstellen gestrichen. Die-
se Nutzungen widersprächen der vorgese-
henen Gliederung des Gewerbegebietes zu-
gunsten der besonderen Bedürfnissen ge-
werblich genutzter Bahnanlagen, überdies 
sind derartige Nutzungen an diesem Stand-
ort städtebaulich nicht gewünscht. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GRENZE DER RÄUMLICHEN TEILGELTUNGSBEREICHE
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES 
URSPRUNGSBEBAUUNGSPLANS (2017)

GE GEWERBEGEBIET (GE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 8 BAUNVO)

GI INDUSTRIEGEBIET (GI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 9 BAUNVO)

SO
Deponie

SONSTIGES SONDERGEBIET, SO 2 / SO 3 MIT DER ZWECKBESTIMMUNG 
„DEPONIEBETRIEB“ (SODEPONIE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Bauhöhe 
310 mü NHN

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE BAUHÖHE INKLUSIVE 
REKULTIVIERUNGSSCHICHT
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GOKmax 
280 mü NHN

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

a BAUWEISE, HIER ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 22 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND, HIER: SCHUTZSTREIFEN 
ZUR FÜHRUNG EINER GASHOCHDRUCKLEITUNG, SOWIE MIT GEH-, FAHR- UND 
LEITUNGSRECHTEN ZUGUNSTEN DES LEITUNGSTRÄGERS ZU BELASTENDE FLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10, 13 UND 21 BAUGB)

FLÄCHEN DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND, HIER: SCHUTZSTREIFEN 
ZUR FÜHRUNG VON NIEDERSPANNUNGSLEITUNGEN, SOWIE MIT 
DIENSTBARKEITEN ZUGUNSTEN DES LEITUNGSTRÄGERS ZU BELASTENDE FLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10, 13 UND 21 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR WALD
(§ 9 ABS. 1 NR. 18 B BAUGB)

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

WALDABSTAND
(NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME GEM. § 14 ABS. 3 LWALDG)

Baugebiet Grundfl ächenzahl

Bauweise Bauhöhe

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 225).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 225).

• Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 212).

• Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) des 
Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. 
I S. 1119).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saar-
ländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 
(Amtsbl. 2018, S. 358), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 260 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert 
durch Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 
2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

• Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) vom 26. Oktober 1977 (Amtsblatt 1977, 
1009, 790-14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Juni 2024 (Amtsbl. I S. 500).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Stadtrat hat am 24.04.2024 die Einleitung des 

Verfahrens zur Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan zu ändern 
und zu erweitern, wurde am __.__.____ ortsüb-
lich bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 BauGB).

Neunkirchen, den __.__.____

 ________________
 Der Oberbürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet sowie um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am __.__.____ 
den Entwurf gebilligt und die  Veröffentlichung des 
Bebauungsplanes im Internet inkl. einer Auslegung 
beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Stadtrat am __.__.____. 
Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
und Stellungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt 
(§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ die Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans als Satzung be-
schlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Die Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

• Die Änderung und Erweiterung des Bebauungs-
plans wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Neunkirchen, den __.__.____   

 ________________
 Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Neunkirchen, den __.__.____   

 ________________
 Der Oberbürgermeister

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 05.03.2024
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TEIL B: TEXTTEIL

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 8, 9 
UND 11 BAUNVO

1.1 GEWERBEGEBIET (GE)
GEM. § 8 BAUNVO

zulässig sind gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 4 Nr. 2 BauNVO:

nicht zulässig sind § 8 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 
Abs. 5 BauNVO:

nicht zulässig sind gem. § 8 Abs. 3 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:

Unzulässig sind weiterhin gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO

Unzulässig sind zudem gem. § 8 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen 
zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer 
Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe

2. gewerblich genutzte Bahnanlagen

1. Tankstellen (vom Ausschluss ausgenommen sind 
betriebseigene, unselbstständige Tankstellen und 
Solartankstellen),

2. Anlagen für sportliche Zwecke,
3. Geschäfts- , Büro- und Verwaltungsgebäude.

1. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke,

2. Vergnügungsstätten,
3. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-

sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-
geordnet sind.

1. Einzelhandelsnutzungen.

1. Shisha-Bars,
2. Läden mit Geschäfts- und Verkaufsflächen für 

Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sons-
tige Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätig-
keiten gewerblich ausgeübt oder angeboten 
werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe 
einschließlich Wohnungsprostitution).

1.2 INDUSTRIEGEBIET (GI)
GEM. § 9 BAUNVO

zulässig sind gem. § 9 Abs. 2 BauNVO:

nicht zulässig sind gem. § 9 Abs. 2 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO:

nicht zulässig sind gem. § 9 Abs. 3 BauNVO 
i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO:

Unzulässig sind weiterhin gem. § 9 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und Abs. 9 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen 
zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer 
Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe

1. Tankstellen (vom Ausschluss ausgenommen sind 
betriebseigene, unselbstständige Tankstellen und 
Solartankstellen),

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse unter-
geordnet sind,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

1. Einzelhandelsnutzungen

1.3 SONSTIGES SONDERGEBIET: 
SO 2 (EHEMALS NUR „BEHANDLUNG/
VERARBEITUNG/UMSCHLAG“) / 
SO 3 MIT DER ZWECKBESTIMMUNG 
„DEPONIEBETRIEB“
GEM. § 11 ABS. 2 BAUNVO

zulässig sind: 1. Deponiekörper zur Schüttung und Deponierung 
mineralischer Abfälle

2. dem Deponiebetrieb funktional zugeordnete bau-
liche Anlagen wie Abdichtungssysteme, Sicker-
wassererfassungssysteme, Gasfassungssysteme, 
Entwässerungsanlagen und Überwachungsein-
richtungen

3. mobile oder temporär betriebene bauliche Anla-
gen die das Bereitstellen, das Überlassen, das Ein-
sammeln, die Beförderung, die Behandlung, die 
Lagerung, Ablagerung, die Verwertung und Besei-
tigung von mineralischen Abfällen umfassen

4. mobile oder temporär betriebene bauliche Anla-
gen zur Verarbeitung mineralischer Abfälle

5. Aufschüttungen und Abgrabungen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen.

Für das Sonstige Sondergebiet SO 2 und das SO 3 mit 
der Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ wird die 
maximale Bauhöhe inkl. Rekultivierungsschicht ent-
sprechend auf 310 m ü.NHN festgesetzt.
Die maximal zulässige Gebäudeoberkante innerhalb 
des Industriegebietes (GI) wird auf 295 m ü.NHN, 
innerhalb des Gewerbegebietes (GE 2) auf 280 m 
ü.NHN festgesetzt. 

Die Gebäudeoberkante wird defi niert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachfl ächen (Firsthöhe).

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. §  9 Abs.  1 
Nr.  1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und 
§  17 Abs. 2 BauNVO für das Gewerbegebiet und 
das Industriegebiet auf 0,8 festgesetzt. Innerhalb 
des sonstiges Sondergebietes SO 2 und SO 3 mit 
der Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ gilt eine 
Grundfl ächenzahl (GRZ) von 1,0.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grundfl ä-
chen von
• Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfl ä-

che, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird,

mitzurechnen.

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 22 
BAUNVO

Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine ab-
weichende Bauweise (a) festgesetzt. Demnach sind 
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand mit einer 
Länge von über 50 m zulässig.

4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind innerhalb 
des Industriegebietes (GI) und des Gewerbegebietes 
(GE 2) durch die Festsetzung von Baugrenzen be-
stimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude 
und Gebäudeteile die Baugrenze oberhalb und unter-
halb der Geländeoberfl äche nicht überschreiten. Dem-
nach sind die Gebäude innerhalb des im Plan durch 
Baugrenzen defi nierten Standortes zu errichten. Ein 
Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Aus-
maß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen 
sind  untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtun-
gen (§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder 
des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend.

Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsfl ächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

Das sonstige Sondergebiet SO 2 und SO 3 mit der 
Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ werden voll-
ständig als überbaubare Grundstücksfl äche festge-
setzt.

5. FLÄCHEN DIE VON DER BEBAUUNG FREIZU-
HALTEN SIND, HIER: SCHUTZSTREIFEN ZUR 
FÜHRUNG EINER GASHOCHDRUCKLEITUNG, 
SOWIE MIT GEH-, FAHR- UND 
LEITUNGSRECHTEN ZUGUNSTEN DES 
LEITUNGSTRÄGERS ZU BELASTENDE 
FLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10, 13 UND 21 BAUGB

Siehe Plan.

Im Plangebiet verläuft eine Gashochdruckleitung. Die 
Leitung ist durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
auf dem 6 m breiten Schutzstreifen gesichert. Bei jeg-
lichen Baumaßnahmen muss der störungsfreie Betrieb 
der Anlage gewährleistet sein. Das Befahren bzw. 
Überqueren des Schutzstreifens mit schweren Fahr-
zeugen ist im Vorfeld mit dem Leitungsträger abzu-
stimmen.
Jegliche bauliche Maßnahmen oder Bepfl anzungen, 
welche den eingetragenen Schutzstreifen tangieren 
sind frühzeitig mit dem Begünstigten abzustimmen.

6. FLÄCHEN DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN SIND, HIER: 
SCHUTZSTREIFEN ZUR FÜHRUNG VON 
NIEDERSPANNUNGSLEITUNGEN, SOWIE 
MIT DIENSTBARKEITEN ZUGUNSTEN 
DES LEITUNGSTRÄGERS ZU BELASTENDE 
FLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10, 13 UND 21 BAUGB

Siehe Plan.

Im Plangebiet verlaufen 5-kV und 10-kV-Leitungen. 
Die Leitungen sind durch Dienstbarkeiten auf dem 2 
m breiten Schutzstreifen gesichert. 

7. FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 ABS. 
2 BAUNVO

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität (z. B. Trafo-Station) und / oder der E-Mo-
bilität dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs 
des Plangebietes, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfl ächen zulässig, auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.

8. FLÄCHEN FÜR WALD
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB Die entsprechend gekennzeichneten vorhandenen 

Waldfl ächen werden als Waldfl ächen festgesetzt, sind 
zu erhalten und können damit auch weiterhin wald-
wirtschaftlich genutzt werden.

9. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Erhaltungsmaßnahme Geburtshelferkröte (M VI)

Die in der Planzeichnung zum Bebauungsplan festge-
setzte Maßnahmenfl äche M VI ist in ihrem gegenwär-
tigen Zustand mit ihren Habitatstrukturen als Lebens-
raum und Nahrungshabitat für die Geburtshelferkrote 
dauerhaft zu erhalten.
Ziel dieser Festsetzung ist der Schutz und die dauer-
hafte Erhaltung eines dort befi ndlichen Kleingewäs-
sers, das als Laichhabitat für die Geburtshelferkröte 
dient, inklusive der angrenzenden Senke bzw. wald-
randnahen Gehölzbestände, die als Landlebensraum 
dienen.
Das ehemalige Gleisbett ist als Habitatstruktur im 
Lebensraum der Geburtshelferkröte zu erhalten. Eine 
Nutzung des vorhandenen Bahngleises ist weiterhin 
möglich.
Die festgesetzte Maßnahme ist mittels ökologischer 
Baubegleitung durch eine Fachkraft für Herpetologie 
für den Zeitraum der angrenzend stattfi ndenden Bau-
maßnahmen zu überwachen und zu dokumentieren.

10.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25A BAUGB Innerhalb des Industriegebietes und des Gewerbege-

bietes sind Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahr-
ten, Lager, Wege oder sonstige Zwecke des Deponie-
betriebs benötigt werden, unversiegelt zu belassen 
und vegetativ anzulegen. Diese Flächen sind mit ge-
bietseinheimischen Saatgutmischungen oder Gehöl-
zen (Bäume und Sträucher) zu bepfl anzen.
Bei Gehölzen ist die regionale Herkunft „Westdeut-
sches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) 
nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze“ (BMU, Januar 2012) sicherzustellen. Bei 
Saatgutmischungen ist darauf zu achten, dass es sich 
um zertifi ziertes Regio-Saatgut aus dem Ursprungsge-
biet „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland“ (UG 
9) bzw. „Rheinisches Bergland“ (UG 7) handelt.

Vorschlagliste Pflanzen
• Pflanzliste 1 - Hochstämme (H, 4xv, mB, StU 18-

20) / verpflanzte Heister (vHei, oB, 200-250):
• Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
• Prunus avium (Vogel-Kirsche)
• Quercus robur (Stiel-Eiche) [VHei, mB, 200-250]  
• Sorbus aucuparia (Eberesche)  
• Tilia cordata (Winter-Linde) 

Pflanzenliste 2 - leichte Heister (IHei, oB, 100-150) 
- Pflanzabstand 1,5x1,5 m (Reihenabstand 1,5 m, 
Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m), gruppenweise im-
mer 3-4 Stück einer Sorte zusammen:
•   Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
•   Acer campestre (Feld-Ahorn)
•   Prunus avium (Vogelkirsche)
•   Quercus robur (Stiel-Eiche)
•   Sorbus aucuparia (Eberesche)
•   Tilia cordata (Winter-Linde)

Pflanzenliste 3 - verpflanzte Sträucher (vStr, oB, 3Tr., 
60-100) - Pflanzabstand 1,5x1,5 m (Reihenabstand 
1,5 m, Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m), gruppen-
weise immer 3-4 Stück einer Sorte zusammen:
•   Corylus avellana (Hasel)
•   Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
•   Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)
•   Rosa canina (Hundsrose)
• Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
•   Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1 
- Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen 
und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die Gütebe-
stimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso wie die 
einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 - Vegetations-
technik im Landschaftsbau, Pflanzen und Pflanzarbei-
ten) zu beachten.

11. ZUORDNUNG VON 
KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB Die Kostenübernahme, das Flächeneigentum bzw. 

die dingliche Berechtigung, sowie der Vollzug des 
Ausgleichs wird gem. § 1a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 11 
BauGB zwischen dem späteren Bauantragssteller und 
der Plangeberin durch einen städtebaulichen Vertrag 
gesichert.

11. FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 I.V.M. 9 ABS. 1 NR. 15 UND NR. 
25A BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen innerhalb des Sons-
tigen Sondergebietes,   SO 2 und SO 3 mit der 
Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ sind, mit Aus-
nahme des Deponiekörpers und der funktional zu-
geordneten Systeme, nur so lange zulässig, wie die 
Deponie bzw. der jeweilige Einbauabschnitt betrie-
ben wird. Nach Einbaufortschritt ist die Deponie zu 
rekultivieren. Eine Erweiterung der Anlage stellt kein 
Betriebsende dar. Als Folgenutzung wird eine private 
Grünfl äche mit den vorgesehenen Anpfl anzungen 
festgesetzt:

Rekultivierung des Deponiekörpers

Widerlager im Sonstigen Sondergebiet,   SO 2 und 
SO 3 mit der Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ 
sind analog des Bebauungsplans „Ehemaliges Koh-
lenlager Hermine“ aus dem Jahre 2017 aus Gründen 
des Sichtschutzes mit standortgerechten Gehölzen 
zu durchgrünen. Hierzu sind verpfl anzte Heister aus 
Pfl anzliste 1 im Raster 5,0 x5,0 m zu pfl anzen und 
zusätzlich durch Pfl anzung von leichten Heistern aus 
Pfl anzliste 2 im Raster 2,50 m x 2,50 m zu verdichten.
Die Anpfl anzungen sind dauerhaft zu sichern. Abge-
hende Pfl anzen sind durch Nachpfl anzungen an glei-
cher Stelle zu ersetzen. Hierzu sind Gehölze aus den 
Pfl anzlisten 1 und 2 zu verwenden.

Analog der im Bebauungsplan „Ehemaliges Koh-
lenlager Hermine“ aus dem Jahre 2017 festge-
setzten Flächen M Il und M Ill sind innerhalb des 
Sonstigen Sondergebietes, SO 2 und SO 3 mit der 
Zweckbestimmung „Deponiebetrieb“ nach Einbau-
fortschritt in Pfl anzabschnitten zum Widerlager hin 
sukzessive mit standortgerechten Gehölzen einzugrü-
nen.
Nach Erreichen von je 10 Höhenmetern über GOK Wi-
derlager wird ein Pfl anzabschnitt festgesetzt.
Für die Anpfl anzungen zur Maßnahme M II sind Ge-
hölze aus der Pfl anzenliste 2 zu verwenden. Die Ge-
hölze sind in einem Raster von 1,50 x 1,50 m anzu-
pfl anzen.
Für die Anpfl anzungen zur Maßnahme M III sind Ge-
hölze aus der Pfl anzenliste 3 zu verwenden. Die Ge-
hölze sind in einem Raster von 1,50 x 1,50 m anzu-
pfl anzen.
Die Anpfl anzungen sind dauerhaft zu unterhalten. Ab-
gehende Pfl anzen sind durch
Nachpfl anzungen an gleicher Stelle zu ersetzen

11. HÖHENLAGE
GEM. § 9 ABS. 3 BAUGB Die Bauhöhe des auf dem Sonstigen Sondergebiet   

SO 2 und SO 3 mit der Zweckbestimmung „Deponie-
betrieb“ zu schüttenden Deponiekörpers darf maximal 
310 m ü.NHN betragen, inklusive aller Abdichtungs- 
und Rekultivierungsmaßnahmen.

12. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Die räumlichen Teilgeltungsbereiche der Teiländerung 
sind in der Planzeichnung festgesetzt.

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 49a SWG)
Das Plangebiet ist im nachfolgend beschriebenen Trennsystem zu entwässern: Sickerwasser aus der Deponie wird 
getrennt gefasst und nicht versickerndes Wasser aus dem rekultivierten Deponiebereich fl ießt frei ab.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG)

Schutzabstand Wald

• Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebäuden auf waldnahen Grundstücken ein Abstand 
von 30 Metern zwischen Waldgrenze und Außenwand des Gebäudes einzuhalten. Die gleichen Abstände sind 
bei der Neubegründung von Wald zu Gebäuden einzuhalten. Durch die Erweiterung bestehender Gebäude 
dürfen die gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstände nicht verkürzt werden. Die Forstbehörde genehmigt 
Ausnahmen von dem gemäß Satz 1 einzuhaltenden Abstand, wenn 

• der Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks zugunsten des jeweiligen Eigentümers des von der 
Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks eine Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die 
forstwirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstücks einschließ-
lich sämtlicher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf Schadensersatzansprüche 
aus dem Eigentum zu verzichten und

• aufgrund der Standortgegebenheiten insbesondere der Geländeausformung, der Waldstruktur sowie 
der Windexposition keine erhöhte Baumwurfgefahr besteht. 

• Dem Antrag auf Genehmigung einer Ausnahme ist ein Plan beizufügen, aus dem die Flurstücksbezeichnung 
des Grundstücks sowie die genaue Lage des zu errichtenden Gebäudes auf dem Grundstück hervorgeht.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Altlasten:

Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren Bauvor-
haben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches Boden-
schutzgesetz (SBodSchG) die Verpfl ichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes für Umwelt- und 
Arbeitsschutz zu informieren.

Kampfmittel:

Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfunden. Dies 
ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder eine Klärung 
durch eine zu beauftragende Fachfi rma herbeizuführen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Bebauungsplans 2017 teilte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit, dass 
im Plangebiet Munitionsgefahren nicht auszuschließen sind. Im Gebiet fanden starke Bombardierungen durch 
alliierte Luftstreitkräfte statt. Es ist bei Erdarbeiten eine vorsorgliche Überprüfung vorzunehmen. Ausführende 
Firmen sind auf die Gefahren hinzuweisen.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien:

Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 
geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, sofern die Vorgaben über die dieses 
Bebauungsplans hinausgehen.

Gehölzrodung außerhalb der Brut- und Setzzeiten:

Die Rodung von Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb der Brut- und Setzzeiten im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen.

Hochwasserschutz / Starkregen:

Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zu-
sätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überfl u-
tungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung 
durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr 
Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 
und zur Schadensminderung zu treffen. Die mögliche Betroffenheit und Vorbeugemaßnahmen zur Vermeidung 
von Schäden und zur Minimierung von Risiken können mit dem Abwasserträger abgestimmt werden.

Denkmalschutz:

Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. Auf 
die Anzeigepfl icht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hingewie-
sen. Zudem wird auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) hingewiesen.

Normen, Richtlinien:

Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien ist im Stadtplanungsamt möglich.

Der Bebauungsplan Nr. 126 „Ehemaliges Kohlenlager Hermine“ - 1. Änderung und Erweiterung ersetzt inner-
halb seiner Teilgeltungsbereiche den Bebauungsplan „Ehemaliges Kohlenlager Hermine“ aus dem Jahre 2017.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Stadtbauamt der Kreisstadt St. Wendel möglich.

HINWEISE

FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB & BAUNVO)
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Der Begriff der Tankstelle ist im vorliegen-
den Fall im bauplanungsrechtlichen Sinne 
zu verstehen. „Seit jeher wird unter dem 
Begriff der ‚Tankstelle‘ aber die Bedienung 
der Treibstoffzapfsäulen und der kleine Kun-
dendienst (Wagenwaschen und Wagenpfle-
ge mit der Behebung kleiner Mängel und 
‚Pannen‘) verstanden“ (Quelle: Fickert/Fie-
seler: Kommentar zur Baunutzungsverord-
nung, 11. Auflage, § 2, Rn. 23). Betriebs-
tankstellen ( => nicht öffentlich zugänglich 
und nicht kommerziell) zur Betankung von 
Betriebsfahrzeugen fallen unterdessen nicht 
unter den Begriff der oben definierten 
‚Tankstelle‘. 

Die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO möglichen 
Ausnahmen zu Anlagen für kirchliche, kul-
turelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter werden gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO ebenso ausgeschlossen, da 
diese Nutzungen der vorgesehenen Gliede-
rung des Gewerbegebietes nach den beson-
deren Bedürfnissen gewerblich genutzter 
Bahnanlagen entgegenstünden und im 
Stadtgebiet ausreichend Standorte für diese 
Zwecke zur Verfügung stehen. 

Da die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrie-
ben an diesem gesamtstädtisch gesehen 
peripher gelegenen Standort zu schädlichen 
Wirkungen auf die zentralen Versorgungs-
bereiche führen würden und die gewünsch-
te gewerbliche Entwicklung räumlich behin-
dern können und kaum realisierbar wären, 
werden diese ausgeschlossen.

Vergnügungsstätten, Läden mit Geschäfts- 
und Verkaufsflächen für Sexartikel (Sex-
shops und Videotheken) und sonstige Ge-
werbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkei-
ten gewerblich ausgeübt oder angeboten 
werden (Bordelle bzw. bordellähnliche Be-
triebe einschließlich Wohnungsprostitution) 
werden im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
Durch den Ausschluss solcher Vergnügungs-
stätten soll verhindert werden, dass hier ein 
örtlicher Anlaufpunkt des Vergnügens und 
der Prostitution entstehen könnte, was der 
Eigenart des Gebietes und der Vorhaltung 
der Fläche für die besonderen Bedürfnisse 
gewerblich genutzter Bahnanlagen ent-
gegenstünde. Dadurch, sowie durch den 
Ausschluss von Shisha-Bars soll zudem Tra-
ding-Down-Effekten vorgebeugt werden, 
die im Zuge einer solchen Ansiedlung mög-
licherweise zu einer Abwertung von Gewer-
bebetrieben im Umfeld führen könnten (Ab-
wärtsspirale: Verlust an Adressqualität, 
Niveauabsenkung, Mietpreisverzerrungen). 

Die Gefahr der durch Vergnügungsstätten, 
Shisha-Bars, Bordelle und bordellartige Nut-
zungen ausgelösten städtebaulichen Span-
nungen ist aufgrund des Flächenzuschnitts 
zwar eher unwahrscheinlich, gleichwohl 
wäre sie mit den Ansprüchen an eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung nicht 
vereinbar.

Für die ausgeschlossenen Nutzungen be-
steht an anderer Stelle im Stadtgebiet ein 
ausreichendes Angebot.  

Industriegebiet (GI)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 9 BauNVO

Für den Bereich nordwestlich des bestehen-
den Abfallwirtschaftszentrums wird ein In-
dustriegebiet festgesetzt. Dabei wird ein 
Teilbereich des im alten Bebauungsplan 
ausgewiesenen Gewerbegebietes mit ein-
bezogen und geändert. Industriegebiete 
sind ausschließlich für die Ansiedlung von 
Gewerbebetrieben vorgesehen, insbeson-
dere für solche, die in anderen Baugebieten 
nicht zulässig sind.

Aus dem Katalog der allgemein zulässigen 
Nutzungen werden Tankstellen gestrichen. 
Für Tankstellen besteht weder ein Erforder-
nis, noch ist eine derartige Nutzung an die-
sem Standort städtebaulich gewünscht. Wie 
im Gewerbegebiet (GE 2) ist der Begriff der 
Tankstelle im vorliegenden Fall im baupla-
nungsrechtlichen Sinne zu verstehen. 
Betriebs tankstellen und mit Photo voltaik-
anlagen gekoppelte Stellplätze für Elektro-
autos („Solartankstellen“) sind zulässig. 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke sind 
ausgeschlossen, da hier kein städtebauli-
ches Erfordernis besteht, der Standort für 
derartige Einrichtungen zum Teil fragwürdig 
erscheint und die Ansiedlung von Gewerbe-
betrieben Vorrang hat. Ebenso werden 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebs leiter ausgeschlossen, um eine kon-
fliktarme Erweiterung der Deponie ermögli-
chen zu können.

Sonstiges Sondergebiet: SO 2 (ehe-
mals nur „Behandlung/  
Verarbeitung/ Umschlag“) und SO 
3 mit der Zweckbestimmung  
„Deponiebetrieb“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 11 BauNVO

Zentrales Anliegen dieses Bebauungsplanes 
ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Erweiterung der be-
stehenden Deponie, um durch eine Volu-
menvergrößerung die Nutzungsdauer der 
DK-II-Deponie über den gegenwärtig anvi-
sierten Zeitraum von 10 Jahren hinaus zu 
verlängern. Hierzu wird neben Waldflächen 
auch das Sonstige Sondergebiet „SO 2“ mit 
der Zweckbestimmung „Behandlung/Ver-
arbeitung/Umschlag“ des alten Bebau-
ungsplans „Ehemaliges Kohlenlager Hermi-
ne“ aus dem Jahre 2017 einbezogen.

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiet festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs.  2 ist deren Zweck-
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Zur Verwirklichung des Planungsziels wer-
den neben dem Deponiekörper und zuge-
höriger Systeme auch mobile und temporä-
re bauliche Anlagen sowie Aufschüttungen 
und Abgrabungen zugelassen. Dies ist er-
forderlich um ein ordnungsgemäßes Funk-
tionieren des Deponiebetriebs mit seinen 
verschiedenen Betriebsabläufen zu gewähr-
leisten. Die zulässigen Nutzungen sind 
überwiegend heute auf dem benachbarten, 
bestehenden Teilbereich der Deponie be-
reits vorhanden.

Letztlich sollen die getroffenen Fest-
setzungen eine zweckmäßige Nutzung des 
Plangebietes ermöglichen und gleichzeitig 
die angrenzenden Nutzungen, insbesonde-
re die Reservefläche für industrielle Zwecke, 
nicht über das zulässige Maß hinaus beein-
trächtigen.

Da sich mit fortlaufender Verfüllung der De-
ponie ohne Einschreiten die Gefahr der Ero-
sion erhöhen und sich der Deponiekörper 
stärker vom Landschaftsbild absetzen wür-
de, wird auf die nachfolgende Festsetzung 
der Rekultivierung gem. § 9 Abs. 2 i.V.m. 9 
Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25a BauGB verwiesen.
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Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Höhenentwicklung baulicher Anlagen 
im Plangebiet wird über die Festsetzung der 
maximalen Gebäudeoberkante exakt gere-
gelt. Die maximalen Höhen werden dabei 
als mü.NHN-Höhen bzw. maximale Gebäu-
deoberkante festgesetzt.

Um die Voraussetzungen für eine zweckmä-
ßige Nutzung des Sonstigen Sonder-
gebietes: SO 2 und SO 3 mit der Zweck-
bestimmung „Deponiebetrieb“  zu schaf-
fen, sind umfangreiche Geländemodellie-
rungen notwendig, die das Gebiet weitge-
hend auf ein deutlich höheres Gelände-
niveau anheben werden.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenentwicklung auf eine 
maximale Höhe begrenzt und so ein relativ 
einheitliches Erscheinungsbild im Plangebiet 
gewahrt, sowie einer Beeinträchtigung des 
Erscheinungsbildes des Umfeldes ent-
gegengewirkt. Dies vermeidet, dass es zu 
unerwünschten Höhenentwicklungen 
kommt. Einer gegenüber dem Bestand un-
verhältnismäßigen überdimensionierten 
Höhenentwicklung wird vorgebeugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Grundflächenzahl

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.

Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich in der Regel ein 
Mindestmaß an Freiflächen auf dem Bau-
grundstück gewährleistet (sparsamer Um-
gang mit Grund und Boden). Aufgrund der 
vorliegenden Planungsabsicht zur Erweite-

rung der Deponie liegt jedoch teilweise 
bauplanungsrechtlich eine Vollversiegelung 
vor.

Die Grundflächenzahl für das Gewerbege-
biet (GE 2) und das Industriegebiet (GI) wird 
entsprechend den Orientierungswerten 
gem. § 17 BauNVO auf maximal 0,8 festge-
setzt. 

Die Festsetzung einer GRZ von 1,0 im Be-
reich des Sonstigen Sondergebietes (SO 2 
und SO 3) mit der Zweckbestimmung „De-
poniebetrieb“ liegt über dem Orientie-
rungswert gemäß § 17 BauNVO für die 
bauliche Nutzung dieser Gebiete. Mit dem 
Bauland mobilisierungs gesetz vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802) wurden die bisheri-
gen „Obergrenzen“ der BauNVO durch 
„Orientierungswerte für Obergrenzen“ er-
setzt. Eine Überschreitung dieser Plan-
grundsätze ist unter Anwendung des Abwä-
gungsgebotes folglich möglich, soweit es 
städtebaulich erforderlich ist (vgl. König/
Roeser/Stock/Petz, 5. Aufl. 2022, BauNVO § 
17 Rn. 37). Da die bereits verwirklichten 
Bauabschnitte des Deponiekörpers im be-
stehenden Bebauungsplan aus dem Jahre 
2017 bereits mit einer GRZ von 1,0 geplant 
wurden und dies einer flächensparenden 
Bauweise zur Vermeidung der Inanspruch-
nahme von Waldflächen dient, besteht kein 
Anlass eine niedrigere Grundflächenzahl 
festzusetzen. Ein Grund für Bedenken bzgl. 
der Beeinträchtigung der Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
oder nachteiliger Auswirkungen auf die 
Umwelt infolge der zulässigen „Vollversie-
gelung“ bestehen auch vor dem Hinter-
grund der nachfolgenden Rekultivierung 
nicht.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise ermöglicht auch die Bebauung im 
Randbereich zu bestehenden Anlagen.

Überbaubare und nicht über-
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren und 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
werden die bebaubaren Bereiche des 
Grundstücks definiert und damit die Vertei-
lung der baulichen Anlagen auf dem Grund-
stück geregelt. Innerhalb des Gewerbege-
bietes (GE 2) wird insbesondere der Bereich 
des alten Gleisbetts als Maßnahmenfläche 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB erhalten und 
von einer Bebauung ausgeklammert. Im üb-
rigen Baugebiet soll eine flexible Anord-
nung baulicher Anlagen ermöglicht werden.

Aufgrund der durch den Betrieb der De-
ponie resultierenden Anforderungen zur An-
ordnung und Gestaltung der baulichen An-
lagen und Einrichtungen ist eine Errichtung 
des Deponiekörpers innerhalb des gesam-
ten Sondergebietes zulässig. Durch den 
Reserve charakter des Industriegebietes (GI) 
ist unklar welche Nutzung dort konkret ver-
wirklicht wird und welche Anordnung dabei 
gewünscht ist. Eine vollständig freie Anord-
nung von baulichen Anlagen innerhalb bei-
der Baugebiete sorgt für maximale Flexibili-
tät bei der Bebaubarkeit und gewährleistet, 
dass die Fläche möglichst effizient genutzt 
werden kann. 

Flächen die von der Bebauung 
freizuhalten sind, hier: Schutz-
streifen zur Führung einer 
Gashochdruckleitung, sowie mit 
Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten zugunsten des Leitungs-
trägers zu belastende Fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10, 13 und 21 BauGB

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Schutzstreifen entlang der Gasleitung 
dient zum einen dazu, den Versorgungsträ-
gern die Zugänglichkeit der Grundstücke zu 
Wartungs-/Instandhaltungszwecken zu ge-
währleisten und zum anderen zum Schutz 
der unterirdischen Versorgungsleitungen.



BP Nr. 126 „Ehemaliges Kohlenlager Hermine“ - 1. Änderung und Erweiterung 17 www.kernplan.de

Flächen die von der Bebau-
ung freizuhalten sind, hier: 
Schutzstreifen zur Führung 
von Nieder spannungsleitungen, 
sowie mit Dienstbarkeiten zu-
gunsten des Leitungsträgers zu 
belastende Fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10, 13 und 21 BauGB

Durch das Plangebiet verlaufen Nieder-
spannungskabel (5-kV und 10-kV-Leitun-
gen). Die Verläufe der Leitungen, sowie ihr 
2  m breiter Schutzstreifen mit eingetrage-
nen Dienstbarkeiten werden in den Bebau-
ungsplan übernommen.

Flächen für Versorgungsanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung soll sichergestellt wer-
den, dass das Plangebiet zukünftig mit 
Elektrizität versorgt werden kann ohne ge-
sonderte Flächen hierfür festzusetzen.

Flächen für Wald

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB

Innerhalb des Plangebietes werden Teile 
des Waldbestandes nicht bebaut oder an-
derweitig beansprucht. Die Festsetzung 
sichert zum einen den Erhalt bestimmter 
Waldflächen, die nicht zur Planverwirkli-
chung erforderlich sind, zum anderen die 
Eingrünung und Abschirmung des 
Plangebietes.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG. 

Darüber hinaus sollen die Festsetzungen 
dazu beitragen, die Beeinträchtigungen der 
durch das Planvorhaben induzierten Eingrif-
fe zu mindern und so weit wie möglich aus-
zugleichen. Sie sind teilweise dem Bebau-
ungsplan „Ehemaliges Kohlenlager Hermi-
ne“ (2017) entnommen.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

Die grünordnerische Festsetzung gewähr-
leistet ein gewisses Mindestmaß an Be-
pflanzung des Industrie- und des Gewerbe-
gebietes. Versiegelungen auf den Grundstü-
cken sind auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken, übrige Flächen sind 
vegetativ und wasserdurchlässig zu gestal-
ten, um weiterhin das Versickern von Nie-
derschlägen zu gewährleisten, hitzespei-
chernde Versiegelungen zu reduzieren und 
den Naturhaushalt zu stärken. Wasser-
durchlässige Oberflächen dienen dem Ab-
flachen von Abwasserabflussspitzen bei 
Starkregenereignissen, der Entlastung der 
Abwasserinfrastruktur und dem Anstreben 
eines natürlichen Wasserhaushaltes. Be-
grünte Freiflächen wirken sich zudem posi-
tiv auf die Artenvielfalt und den Erhalt der 
natürlichen Bodenfunktionen aus. 

Für das Sonstige Sondergebiet gelten die an 
die bauliche Nutzung anschließenden Rege-
lungen zur Rekultivierung.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Die Kostenübernahme, das Flächeneigen-
tum bzw. die dingliche Berechtigung, sowie 
der Vollzug des Ausgleichs wird gem. § 1a 
Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 11 BauGB zwischen 
dem späteren Bauantragssteller und der 
Plangeberin durch einen städtebaulichen 
Vertrag gesichert.

Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 i.V.m. 9 Abs. 1 Nr. 15 und 
Nr. 25a BauGB

In den Sonstigen Sondergebieten SO 2 und 
SO 3 mit der Zweckbestimmung „Deponie-
betrieb“ tritt mit dem Eintritt des Betriebs-
endes, sprich nach entsprechendem Einbau-
fortschritt eines Bauabschnitts, die Festset-
zung zur Rekultivierung in Kraft. Hierzu wird 
das Rekultivierungskonzept des alten Be-
bauungsplans „Ehemaliges Kohlenlager 
Hermine“ aus dem Jahre 2017 aufgegrif-
fen. Sobald die Deponie, bzw. einzelne Teil-

abschnitte verfüllt sind, tritt dort die Zuläs-
sigkeit von

• mobil oder temporär betriebenen bauli-
chen Anlagen die das Bereitstellen, das 
Überlassen, das Einsammeln, die Beför-
derung, die Behandlung, die Lagerung, 
Ablagerung und die Verwertung von 
mineralischen Abfällen umfassen,

• mobile oder temporär betriebenen bau-
lichen Anlagen zur Verarbeitung mine-
ralischer Abfälle

• sowie Aufschüttungen und 
Abgrabungen (mit Ausnahme des De-
poniekörpers und zugehöriger Systeme)

außer Kraft.

Die Folgenutzung sieht für den Deponiekör-
per inklusive funktional zugeordneter Syste-
me eine private Grünfläche mit nach Hö-
henlage differenzierten Anpflanzungen vor. 
Zudem soll gewährleisten werden, dass die-
se Deponieflanken jeweils in vertretbaren 
Bauabschnitten sukzessive mit standortge-
rechten Gehölzen begrünt werden. Dies hat 
zum einen positive Fernwirkungen auf das 
Landschaftsbild und verhindert andererseits 
Erosionen an den bereits geschütteten Bö-
schungen. In höheren Lage wird eine lichte-
re Bepflanzung mit Heistern vorgesehen als 
für die Widerlager, was betriebstechnische 
Gründe hat und mit der Abdichtungsschicht 
zusammenhängt, die für hochwachsende 
Tiefwurzler wesentlich mächtiger gestaltet 
werden müsste.  

Höhenlage

Gem. § 9 Abs. 3 BauGB

Die Festsetzung der zulässigen max. Höhen-
lage für die Flächen des Deponiekörpers 
und des angrenzenden Widerlagers werden 
vor dem Hintergrund des Ausmaßes des De-
poniekörpers und der damit einhergehen-
den Veränderung der natürlichen Gelände-
oberfläche zum Schutz des Landschaftsbilds 
festgelegt.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, 
dass der Deponiekörper sich in das umlie-
gende Landschaftsbild einfügt und nicht 
wie ein Fremdkörper herausragt. 
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Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(Gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und SWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. §§ 49-54 Saarländi-
sches Wassergesetz)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. Die Entsorgungs-
infrastruktur ist aufgrund der bestehenden 
Deponie grundsätzlich bereits vorhanden. 

Unbelastetes Niederschlagswasser, das im 
Plangebiet anfällt, ist analog zur derzeitigen 
Ausführung auf der Grundlage des wasser-
rechtlichen Genehmigungsbescheides zu 
handhaben.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung auf 

das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
die Erweiterung der Deponie bzw. die Fest-
setzung des Industriegebietes hinsichtlich 
der zulässigen Art der baulichen Nutzung 
die angrenzenden Nutzungen berücksich-
tigt. Die Art der baulichen Nutzung inner-
halb des Gewerbegebietes (GE 2) wird 
gegenüber dem alten Bebauungsplan von 
2017 nur in Details modifiziert. Zusätzlich 
schließen die getroffenen Festsetzungen in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die innergebietlich oder im di-
rekten Umfeld zu Störungen und damit zu 
Beeinträchtigungen führen könnten. Durch 
die abgelegene Lage sowie den umliegen-
den Wald, der das Plangebiet gegenüber 
den nächsten Gewerbegebieten „Am Kohl-
waldaufstieg“ und „Sinnerthaler Weg“ ab-
schirmt, werden die immissionsschutzrecht-
lichen Auswirkungen des Planvorhabens 
minimiert und gegenseitige Beeinträchti-
gungen ausgeschlossen. Das Planvorhaben 
trägt darüber hinaus zur Schaffung und Si-
cherung von Arbeitsplätzen in der Kreis-
stadt Neunkirchen, sowie zur Sicherung der 
Entsorgungssicherheit des Saarlandes bei. 

Die erforderlichen Abstandsflächen sind 
bauordnungsrechtlich einzuhalten, so dass 
eine ausreichende Besonnung und Belüf-
tung der umgebenden Nutzungen gewähr-
leistet werden kann. Zu der nächstgelege-
nen Wohnbebauung herrscht ebenfalls aus-
reichend Abstand, so dass nicht von negati-
ven Auswirkungen des Planvorhabens aus-
zugehen ist.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Innerhalb des Plangebietes werden durch 
die getroffenen Festsetzungen Geländemo-
dellierungen und Überbauungen ermög-
licht. Es handelt sich um einen durch die ge-
werblichen Nutzungen (bestehende De-

ponie, Abfallwirtschaftszentrum, Lagerflä-
chen zur Abfallverwertung) im Umfeld ge-
prägten Standort, welcher keine besondere 
Bedeutung für das Stadt- und 
Landschaftsbild hat. 

Die Deponie soll Richtung Nordwesten er-
weitert werden, jedoch nicht die bisher vor-
gesehene Maximalhöhe überschreiten. Auf-
grund der dann insgesamt optimierten De-
ponieform kann durch die Erweiterung pro 
zusätzlich in Anspruch genommener Fläche 
ein überproportional hohes Deponievolu-
men hinzugewonnen werden, was in Bezug 
auf das Thema Flächenschonung als nach-
haltig bezeichnet werden darf. Da der Wald 
nordwestlich der geplanten Deponieerwei-
terung ansteigt und die Erweiterung durch 
die davorliegende und zugelassene De-
ponie nicht bzw. kaum aus dem Stadtge-
biet, geschweige denn vom Fuße der Zu-
fahrt einsehbar ist, wird das üblicherweise 
bei Deponien betroffene Schutzgut „Land-
schaftsbild“ nicht erheblich beeinträchtigt. 
Wirkungen unterhalb der Erheblichkeits-
schwelle werden durch Eingrünungsmaß-
nahmen und nach der Stilllegung durch die 
vorgesehene Rekultivierung in Form von 
Anpflanzungen vermieden. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird somit 
durch die Planung nicht negativ beeinflusst. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Ergebnisbericht zur faunistischen Unter-
suchung kommt zu folgenden Erkenntnis-
sen:

„Alle im Saarland vorkommenden Fleder-
mausarten sind als Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie gemäß § 44 BNatSchG 
europäisch streng geschützt. Neben den 
zwei methodisch nicht näher bestimmbaren 
Gruppen (Myotis, Nyctaloid) wurden kon-
kret Breitflügelfledermaus, Kleiner Abend-
segler, Großer Abendsegler und Zwergfle-
dermaus im Betrachtungsraum ermittelt.

Alle heimischen europäischen Vogelarten 
sind gemäß § 44 BNatSchG vom Grundsatz 
her wie europäisch streng geschützte Arten 
zu behandeln. Hinsichtlich der artenschutz-
rechtlichen Belange sind dabei – unter 
grundsätzlicher Beachtung des § 44 Abs. 1 
Ziff. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) – vorran-

Auswirkungen der Planung, Abwägung
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gig die wertgebenden, rückläufigen oder 
seltenen Vogelarten (Rote Listen, Vogel-
schutzrichtlinie, Bundesartenschutzverord-
nung, EG-Verordnung) zu berücksichtigen.

Als konkret wertgebende Brutvogelart im 
aktuellen Betrachtungsraum tritt somit le-
diglich der Star auf. Bei allen übrigen fest-
gestellten Arten handelt es sich um anpas-
sungsfähige, ubiquitäre und somit häufige-
ren Brutvogelarten bzw. Nahrungsgäste 
oder Durchzügler (darunter auch wertge-
bende Arten, wie Sperber, Mäusebussard, 
Waldkauz, Mehlschwalbe* [jeweils Nah-
rungsgäste, *davon überfliegend] bzw. 
Mäusebussard, Mehlschwalbe, Wacholder-
drossel [jeweils Durchzügler]).

Innerhalb der Herpetofauna kommt unter 
den Reptilien als europäisch streng ge-
schützte Art des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie die Mauereidechse, unter den Amphi-
bien die Geburtshelferkröte vor.

Die nach § 44 BNatSchG europäisch streng 
geschützten Arten (Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie sowie alle weiteren hei-
mischen europäischen Vogelarten im Be-
trachtungsraum) sind im Weiteren in einem 
Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung (saP) unter Ausarbeitung 
von Maßnahmenvorschlägen zur Vermei-
dung bzw. weitestgehenden Minimierung 
der einschlägigen Verbotstatbestände (vgl. 
Kapitel 2 des faunistischen Gutachtens) zu 
betrachten. Alle weiteren Arten(-gruppen) 
(z.B. besonders geschützte oder national 
streng geschützte Arten, Rote Liste-Arten) 
sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
berücksichtigen.“
Quelle: Büro für Landschaftsökologie GbR, H.-J. Flott-
mann & A. Flottmann-Stoll, Frohnhofer Straße 30, 
66606 St. Wendel

Die entsprechenden Vorkehrungen, weitere 
Untersuchungen, sowie die Bilanzierung 
des Eingriffs in Natur und Landschaft, sowie 
die Definition von Ausgleichsmaßnahmen 
werden im Rahmen des zu erstellenden 
Umweltberichts behandelt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasser- und des Grundwasser-
schutzes

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich keine 
natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im di-
rekten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Wird nach Vorlage des Umweltberichts er-
gänzt

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden keine landwirt-
schaftlichen Flächen in Anspruch genom-
men. Somit sind keine negativen Beein-
trächtigungen der Landwirtschaft zu erwar-
ten. 

Durch die Planung werden forstwirtschaftli-
che Flächen in Anspruch genommen. Ins-
gesamt wird gegenüber dem bestehenden 
Bebauungsplan eine Waldfläche von ca. 
3,9 ha in Anspruch genommen, die insbe-
sondere zur Gewährleistung der Entsor-
gungssicherheit des Saarlandes erforderlich 
ist. Der forstrechtliche Ausgleich wird er-
bracht. (Wird nach Vorlage des 
Umweltberichts ergänzt)

Die Flächen werden zu forstwirtschaftlichen 
Zwecken nicht mehr benötigt. Da es sich 
nicht um „ökologisch wertvolle 
Waldflächen“ nach § 8 Abs. 2 Satz 4 des 
neuen Landeswaldgesetzes handelt, sind 
keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
forstwirtschaftliche Erzeugung oder wichti-
ge Schutz- und Erholungsfunktionen zu er-
warten. 

Wird nach Vorlage des Umweltberichts er-
gänzt

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Das Plangebiet verfügt bereits über gut aus-
gebaute, überwiegend private Verkehrsflä-
chen, welche an zwei Stellen an die B 41 
angebunden sind. Die Deponie soll durch 
die Volumenvergrößerung lediglich länger 
genutzt werden, eine Steigerung der Anlie-
ferungen pro Tag ist dadurch nicht vorgese-
hen. Da die bestehende Verkehrsinfrastruk-
tur bei der bestehenden Auslastung nicht im 
Ansatz Kapazitätsengpässe erkennen lässt 
und nur Ziel- und Quellverkehr einer defi-
nierbaren Nutzergruppe zu erwarten ist, ge-
nügt die bestehende Erschließung auch für 
die geplante Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplans. Der ruhende Verkehr 
wird gebietsintern untergebracht.

Grundsätzlich führt die Erweiterung der De-
ponie künftig überregional zu weniger Ver-
kehrsaufkommen, da ohne eine Verlänge-
rung der Entsorgungskapazität künftig ein 
Engpass für die Entsorgung von minerali-
schen Abfällen der Klasse 2 im Saarland 
entstehen dürfte und ohne Aufbau weiterer 
Kapazitäten weite Wege zur Entsorgung 
außerhalb des Saarlandes nötig wären.

Um zukünftige Mengenströme auch mit der 
Bahn umschlagen zu können, soll der be-
stehende Industriegleisanschluss reaktiviert 
und dafür der Umschlagplatz, sowie die 
Rangierflächen optimiert werden.

Die Erschließung des Standortes ist gesi-
chert und konfliktfrei. Die Belange des Ver-
kehrs werden durch die vorliegende Pla-
nung nicht beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Ver- und Entsorgung

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind innerhalb des 
Plangebietes vorhanden. Unter Beachtung 
der Kapazitäten und getroffenen Festset-
zungen ist die Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ordnungsgemäß sichergestellt.

Trotz der Tatsache, dass der derzeit geneh-
migte Bereich der Deponie eine Restlaufzeit 
von etwa zehn Jahren aufweist, wird die 
Entscheidung über eine potenzielle Erweite-
rung bereits zu diesem Zeitpunkt getroffen. 
Der räumliche Umgriff der Deponie würde 
sich im Falle der Realisierung einer Erweite-
rung bereits im nächsten Bauabschnitt ver-
ändern. Die bestehende Vereinbarung, 
einen spezifizierten Teil des Deponievolu-
mens verbindlich für die Gewährleistung 
der Entsorgungssicherheit des Saarlandes 
zu reservieren, soll ebenso auf den Bereich 
der Erweiterung Anwendung finden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge des Planvorhabens kommt es zwar 
zu neuen Versiegelungen, aufgrund des 
überschaubaren Flächenumfangs des fest-
gesetzten Industriegebietes, der Lage am 
Wald, sowie der Rekultivierung des De-
poniekörpers sind die Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas als gering einzustufen. 

Abgesehen von potenziell eintretenden 
sehr geringfügigen mikroklimatischen Ver-
änderungen, können erhebliche negative 
Auswirkungen insgesamt ausgeschlossen 
werden. Vielmehr werden weite Transport-
wege durch die Sicherung der perspekti-
visch letzten verbleibenden DK-II-Deponie 
im Zentrum des Saarlandes eingespart und 
somit Treibhausgasemissionen reduziert.
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Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

Der vorliegende Bebauungsplan schafft die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erweiterung der Deponie, sowie zur Ansied-
lung von Industriebetrieben in der Kreis-
stadt Neunkirchen. Neben der Sicherung 
bestehender Arbeitsplätze ist im Zuge der 
Betriebserweiterung und der Festsetzung 
des Industriegebietes mit der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze zu rechnen. Mit Reali-
sierung der Planung wird die mittelständi-
sche Gewerbe- und Arbeitsplatzstruktur in 
der Kreisstadt Neunkirchen  nachhaltig ge-
stärkt.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Umgebung keine erheblich negati-
ven Folgen. Durch das Planvorhaben wird 
die Erweiterung eines bestehenden Betrie-
bes, die Schaffung industrieller 
Reserveflächen, sowie die Voraussetzungen 
zur Reaktivierung des Gleisanschlusses ver-
folgt. Es werden Maßnahmen festgesetzt 
(Eingrünung), die einer Beeinträchtigung 
der angrenzenden Umgebung aktiv ent-
gegen wirken.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass das 
Planvorhaben negative Auswirkungen auf 
private Belange haben wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung (bzw. Än-
derung) von Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigenden Belange wer-
den nach jetzigem Kenntnisstand durch die 
Planung nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der 1. Teiländerung BP Nr. 126

• Planungsrechtliche Absicherung der Er-
weiterung der bestehenden Deponie

• Langfristige Sicherung des 
Abfallwirtschafts zentrums am be-
stehenden Standort

• Schaffung industrieller Reserveflächen 
angesichts des knappen Angebots in 
der Kreisstadt

• Schaffung der Voraussetzungen zur Re-
aktivierung des Industriegleis an-
schlusses 

• Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen

• Verlängerung der Nutzungsdauer der 
bestehenden DK-II-Deponie über die 
derzeit 10 Jahre hinaus

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt bei Beachtung der 
im Umweltbericht definierten und bau-
planungsrechtlich gesicherten Vermei-
dungs-, Verminderungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimaschutzes, vielmehr 
werden weite Transportwege durch die 
Sicherung der perspektivisch letzten 
verbleibenden DK-II-Deponie im Zent-
rum des Saarlandes eingespart und 
Treibhausgasemissionen reduziert

• Keine negativen Auswirkungen auf den 
Verkehr, vielmehr Stärkung des 
schienengebundenen Güterverkehrs 
und Reduktion des überregionalen Ver-
kehrsaufkommens durch zentral gelege-
ne Entsorgungsmöglichkeit  

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Grundwasserschutzes

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Unter Berücksichtigung des Waldaus-
gleichs keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung erforderlich

• Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung der 1. Teiländerung BP Nr. 
126

Es sind der Kreisstadt Neunkirchen keine Er-
kenntnisse bekannt, die gegen die Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplans 
sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewogen. 
Aufgrund der genannten Argumente, die für 
die Planung sprechen, kommt die Kreisstadt 
zu dem Ergebnis, dass der Umsetzung der 
Planung nichts entgegensteht.


